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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/0391/2012 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
Hauptausschuss 22.11.2012 Vorberatung 
Rat der Stadt 11.12.2012 Entscheidung 
 
 
Änderung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung 
 
 
Beschlussentwurf: 
Der Rat der Stadt beschließt die anliegende Änderung der Gebührensatzung zur Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Radevormwald. 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Restabfallentsorgung 
 
Die Gebühren für die Restabfallentsorgung steigen im Jahr 2013 um rd. 2,6 % gegenüber 
dem Vorjahr an. Berücksichtigt wurde hierbei die Gebühr für das 120 L Restabfallgefäß. 
Erreicht wird diese moderate Gebührenerhöhung durch den Einsatz der noch wider 
Erwarten existierenden Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 80.000 €. Die 
Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung des Jahres 2011 hat 
entgegen der eingerechneten Unterdeckung von 120.000 € - dieser Betrag sollte dann aus 
der Gebührensausgleichsrücklage gedeckt werden - lediglich mit einem Fehlbetrag in Höhe 
von rd. 16.500 € abgeschlossen, wodurch für die Kalkulation 2013 die vorgenannten Mittel 
noch zur Verfügung stehen. Die kalkulierte Restabfallmenge für das Jahr 2011 betrug 6.250 
t, tatsächlich waren 6.130 t angefallen. Die Kalkulation für das Jahr 2013 geht von einer zu 
entsorgenden Restabfallmenge in Höhe von 6.185 t aus. 
 
 
Papierentsorgung 
 
Die Kosten für die Papierentsorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um 26.700 €. Hier 
wirkt sich die steigende Altpapiermenge aus. Während für das Jahr 2011 noch mit 1.500 t 
Altpapier gerechnet wurde, lag der Kalkulation für das Jahr 2012 eine Menge von 1.550 t 
zugrunde. Für das Jahr 2013 werden aufgrund der aktuellen Daten rd. 1.650 t Altpapier 
erwartet - und das bei einem nahezu unveränderten Behältervolumen. Die für die 
Altpapiermengen erwarteten Vergütungen durch das Abfuhrunternehmen treten leider nicht 
in der erhofften Größenordnung ein. Der Preis für gemischt gepresstes Altpapier liegt 
derzeit nur bei rd. 35 € - 40 €/t. Vereinbart wurde eine Vergütung ab einem Altpapierpreis in 
Höhe von 60 €/t. Vor rd. einem Jahr lag der mittlere EUWID zwischen 75 € und 80 € pro t 
Altpapier. 
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Die Gebühr für das Papiergefäß 240 L beträgt im Jahr 2013  22,56 € und liegt damit immer 
noch unter der für das Jahr der Einführung der Papiertonne geltenden Gebühr in Höhe von 
24,91 €. Dennoch beträgt die Gebührensteigerung gegenüber dem Vorjahr 4,08 €. 
 
 
Federführendes Dezernat: Beteiligtes Dezernat: Der Bürgermeister 
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Anlage: 
- Satzungsänderung 
- Kalkulation Abfallentsorgungsgebühren 
 
 


